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	REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

	SCHULE UND BILDUNG

	Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen

	An die Antragstellerin

An der Antragsteller

bei Mailversand der Unterlagen

	Tübingen
	Datum der E- Mail

	
	Name
	Jürgen Beck

	
	Durchwahl
	07071 200-2088 Fax -2009

	
	Aktenzeichen
	she. Betreffzeile der mail  

(Bitte bei Antwort angeben)

	
	



	[image: image2.png]



	Bewertung ausländischer Lehramtsstudiengänge 


Anlagen: Diverse Anhänge in der Mailnachricht

Sehr geehrte Antragstellerin,

sehr geehrter Antragsteller,

wir sind die für alle vier Regierungsbezirke des Landes Baden-Württemberg zuständige Anerkennungsbehörde. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen einen Antrag "Bewertung ausländischer Lehramtsstudiengänge" sowie entsprechende Informationen. 

Voraussetzung für die Eröffnung des Anerkennungsverfahrens ist der Nachweis der vollständigen Qualifikation als Lehrperson im Herkunftsland sowie sinnvollerweise der Nachweis der Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift, z.B. über ein abgeschlossenes Germanistikstudium, als Muttersprachler-in oder einer Sprachprüfung laut beigefügtem Merkblatt. Diese Nachweise fügen Sie, sofern vorhanden, bitte Ihrem Anerkennungsantrag bei.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für die Antragsbescheidung in jedem Falle Gebühren gem. GebVOKM § 1 Ziff.10 v. 29.08.06 (zwischen 100 € und 250 €)  erhoben werden. 

Senden Sie bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag ggf. mit den noch fehlenden Unterlagen an den Absender unter Angabe des Aktenzeichens zurück.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Jürgen Beck                                                                                                                                                Stand: 06.05.08/be
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